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Maßnahmenblatt 

Projektbezeichnung 

Ersatzneubau des BW 5403 im Zuge der 
B6/B494 in Hildesheim 

Vorhabenträger 

NLStBV GB Hannover 

Maßnahmen-Nr. 

1 VCEF 

Bezeichnung der Maßnahme 

Schutz von Brutvögeln durch Bauzeitenregelungen 

Maßnahmentyp 
V =      Vermeidung 
A =      Ausgleichsmaßnahme 
E =      Ersatzmaßnahme 
G =     Gestaltungsmaßnahme 
Zusatzindex 
FFH = Kohärenzsicherungsmaßnahme 
CEF = funktionserhaltende Maßnahme 
FCS = Maßnahme zur Sicherung eines 
           günstigen Erhaltungszustandes 

Zum Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen: 

Unterlagen-Nr.: -    Blatt-Nr.: - 

Lage der Maßnahme 

Gesamte Baustrecke 

Begründung der Maßnahme 

Zu erwartende Beeinträchtigung 

Beeinträchtigung von Brutvögeln durch Gehölzentfernungen. 

notwendige Maßnahmen und Anforderungen zu deren Lage / Standort 

Beachtung der Bauzeitenregelung zum Schutz von Vögeln 

 Vermeidung  2 B 

 Ausgleich  

 Ersatz  

Umsetzung der Maßnahme 

Beschreibung der Maßnahme 

Notwendige Gehölzbeseitigungen im Zuge der Baufeldräumung werden zum Schutz von Brutvögeln 
außerhalb der Vegetationsperiode (im Zeitraum 01. Oktober bis 28. bzw. 29. Februar) durchgeführt (§ 
39 (5) Nr. 2 BNatSchG), um sicherzustellen, dass Gehölzbrüter nicht bei der Brut und während der 
Aufzuchtphase gestört werden. 

Zeitliche Zuordnung 

 Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten   

 Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Beschreibung der Entwicklung und Pflege 

- 

Hinweise zur Funktionskontrolle 

- 

Hinweise für die Ausführungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung 

- 
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1 Arbeitsgemeinschaft für Arten- und Biotopschutz (Abia) (2014): Faunistische Untersuchungen im Rahmen der Planung des 

Ausbaus der Querung der B6 über die B494 in Hildesheim. Stand: November 2014, Neustadt a. Rbg., S. 9 f. 

Maßnahmenblatt 

Projektbezeichnung 

Ersatzneubau des BW 5403 im Zuge der 
B6/B494 in Hildesheim 

Vorhabenträger 

NLStBV GB Hannover 

Maßnahmen-Nr. 

2 VCEF 

Bezeichnung der Maßnahme 

Kontrolle von Höhlenbäumen auf Fledermausbesatz 

Maßnahmentyp 
V =      Vermeidung 
A =      Ausgleichsmaßnahme 
E =      Ersatzmaßnahme 
G =     Gestaltungsmaßnahme 
Zusatzindex 
FFH = Kohärenzsicherungsmaßnahme 
CEF = funktionserhaltende Maßnahme 
FCS = Maßnahme zur Sicherung eines 
           günstigen Erhaltungszustandes 

Zum Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen: 

Unterlagen-Nr.: 09.2   Blatt-Nr.: 1 

Lage der Maßnahme 

Gesamte Baustrecke 

Begründung der Maßnahme 

Zu erwartende Beeinträchtigung 

Beeinträchtigungen verschiedener Fledermausarten im Zuge der Baudurchführung  

notwendige Maßnahmen und Anforderungen zu deren Lage / Standort 

Feststellung von Baumhöhlen in zu fällenden Gehölzen, Kontrollen von Baumhöhlen vor Baubeginn 
durch einen Fledermausexperten 

 Vermeidung  2 B 

 Ausgleich  

 Ersatz  

Umsetzung der Maßnahme 

Beschreibung der Maßnahme 

Im Rahmen der Kartierungen sind durch das Büro Abia1 im Jahr 2014 bereits potenzielle Quartier-
bäume identifiziert worden. In der Zwischenzeit können, z.B. durch die Tätigkeit von Spechten, neue 
potenzielle Quartierstrukturen entstanden sein, sodass vor der Entnahme weiterer Gehölze eine er-
neute Untersuchung der zu fällenden Gehölze auf Höhlungen, Stammrisse oder Faulstellen durch ei-
nen Fachgutachter durchzuführen ist. 

Alle relevanten Habitatstrukturen sind dann vor der Fällung durch einen Fachgutachter, u.a. unter 
Einsatz eines geeigneten Endoskops, auf Fledermausbesatz zu untersuchen. 

Diese Kontrollen sind in Abstimmung mit einem Fachgutachter rechtzeitig vor der geplanten Gehöl-
zentfernung durchzuführen. Potenziell als Quartiere nutzbare Strukturen sind im Zuge der Kontrolle 
außerhalb der Wochenstuben- sowie der Winterquartierzeit fachgerecht zu verschließen, um eine 
Quartiernutzung für den Zeitraum der Gehölzentfernung (01. Oktober bis 28. bzw. 29. Februar) aus-
zuschließen. 

Voraussetzung für den Verschluss potenzieller Quartierstrukturen ist die Existenz von Ausweichquar-
tieren im unmittelbaren Umfeld der zu verschließenden Quartierpotenziale. Aus diesem Grund sind in 
Abhängigkeit von der Anzahl der bau- bzw. anlagebedingten Verluste potenzieller Quartiere für Fle-
dermäuse im unmittelbaren Umfeld der Gehölzentfernungen gruppenweise Fledermauskästen (sog. 
Kastenreviere) anzubringen, um einem möglichen Defizit an nutzbaren Quartieren in dem betroffenen 
Naturraum entgegen zu wirken.  

Die endgültige Anzahl und Position der Fledermauskästen wird durch einen Fachgutachter vor Ort 
festgelegt. Als Richtwert für den Ersatz potenziell geeigneter Quartierstrukturen ist die dreifache Zahl 
an Ersatzquartieren bereitzustellen. Es ist zu beachten, dass die Fledermauskästen den artspezifi-
schen Anforderungen der jeweils durch den Quartierverlust betroffenen Fledermausarten genügen. 

Sofern im Rahmen der Kontrolle ein Fledermausbesatz in Quartieren nachgewiesen wird, ist das wei-



LBP Ersatzneubau Brückenbauwerk 5403 B6/B494 Hildesheim                                                Maßnahmenblätter                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maßnahmenblatt 

Projektbezeichnung 

Ersatzneubau des BW 5403 im Zuge der 
B6/B494 in Hildesheim 

Vorhabenträger 

NLStBV GB Hannover 

Maßnahmen-Nr. 

2 VCEF 

tere Vorgehen in diesem Fall mit der UNB abzustimmen. Ggf. sind gem. BMVBS (2011) empfohlene 
Folgemaßnahmen zur Sicherung der Tiere einzuleiten. 

Zeitliche Zuordnung 

 Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten   

 Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Beschreibung der Entwicklung und Pflege 

Die Installation der Fledermauskästen erfolgt grundsätzlich vor der Entnahme von Quartierbäumen. 

Hinweise zur Funktionskontrolle 

Die Maßnahme ist durch einen Fachgutachter (Fledermaus-Experten) zu begleiten. 

Hinweise für die Ausführungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung 

Bereiche, die sich für eine mögliche Anbringung von Fledermauskästen eignen, sind im Maßnahmen-
plan (Unterlage 09.2) nachrichtlich dargestellt. 

Die ordnungsgemäße Funktion aufgehängter Fledermauskästen ist dauerhaft sicherzustellen.  
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Maßnahmenblatt 

Projektbezeichnung 

Ersatzneubau des BW 5403 im Zuge 
der B6/B494 in Hildesheim 

Vorhabenträger 

NLStBV GB Hannover 

Maßnahmen-Nr. 

3 V 

Bezeichnung der Maßnahme 

Räumliche Begrenzung des Baubetriebes, Schutz von Gehölzen 
und Schutz empfindlicher Flächen durch entsprechende Schutz-
einrichtungen 

Maßnahmentyp 
V =      Vermeidung 
A =      Ausgleichsmaßnahme 
E =      Ersatzmaßnahme 
G =     Gestaltungsmaßnahme 
Zusatzindex 
FFH = Kohärenzsicherungsmaßnahme 
CEF = funktionserhaltende Maßnahme 
FCS = Maßnahme zur Sicherung eines 
           günstigen Erhaltungszustandes 

Zum Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen: 

Unterlagen-Nr.: 09.2    Blatt-Nr.: 1 

Lage der Maßnahme 

Gesamte Baustrecke, Schutzeinrichtungen im Bereich von bedeutenden Biotopen und Habitatstruk-
turen 

Begründung der Maßnahme 

Zu erwartende Beeinträchtigung 

Beeinträchtigungen des Bodens und der an das Baufeld angrenzenden Vegetation im Zuge der Bau-
durchführung 

notwendige Maßnahmen und Anforderungen zu deren Lage / Standort 

Begrenzung des Baubetriebes. Aufstellen von Schutzeinrichtungen für Gehölze und wertvolle Bio-
topstrukturen. Schonende Bodenarbeiten im Wurzelbereich und Schutz frei gelegter Wurzeln. 

 Vermeidung  1 B, 2 B, 3 Bo, 4 Bo, 5 L 

 Ausgleich  

 Ersatz  

Umsetzung der Maßnahme 

Beschreibung der Maßnahme 

Der Eingriff ist auf das unbedingt erforderliche Maß zu beschränken. Baubedingte Flächenansprüche 
finden in den Seitenbereichen der B 6 und deren Anschlussbauwerken sowie auf Flächen im Nahbe-
reich des zu erneuernden Brückenbauwerkes statt. Baustelleneinrichtungsflächen (Arbeitsstreifen, 
Baubetriebs- und Lagerflächen) sind, soweit dies bautechnisch möglich ist, auf bereits versiegelten 
Flächen im direkten Umfeld des Vorhabens einzurichten.  

Bei Gehölzen ist das Arbeiten, Abgraben oder Abstellen von Baumaschinen bzw. die Lagerung von 
Materialien innerhalb des Bereichs der Kronentraufe zuzüglich 1,5 m dieser Gehölze unzulässig. Die 
Bodenarbeiten im Wurzelbereich sind schonend durchzuführen und frei gelegte Wurzeln zu schüt-
zen. Sofern Wurzeln entfernt werden müssen, sind diese sauber zu durchtrennen. Es ist darauf zu 
achten, dass bei längerer Offenhaltung von Böschungskanten und Wurzelbereichen keine Frost- 
oder Trocknungsschäden an den Bäumen entstehen. Grundsätzlich sind die Vorschriften nach RAS-
LP 4 und der DIN 18920 zum Schutz von Gehölzen zu beachten. 

Die Positionierung der erforderlichen Schutzeinrichtungen (Schutzzäune, andere Schutzeinrichtun-
gen entsprechend der o.g. Vorgaben) ist dem Maßnahmenplan (Unterlage 09.2) zu entnehmen bzw. 
mit dem AG abzustimmen. Es ist sicherzustellen, dass die Maßnahme vor Beginn der Bauarbeiten 
funktionsfähig ist. Das Erfordernis weiterer spezifischer Schutzmaßnahmen ist ebenfalls mit dem AG 
abzustimmen. 

Durch die Begrenzung des Baufeldes sowie die Vermeidung der Beeinträchtigung angrenzender 
Bankett- und Böschungsbereiche wird eine Beeinträchtigung der Habitatfunktion für die Westliche 
Heideschnecke im Bereich des nordöstlichen Zubringers zur B 6 vermieden. Hier wurde gem. der 
Angaben des LRP der Stadt Hildesheim ein Vorkommen der o.g. Art festgestellt. 

Zeitliche Zuordnung 

 Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten   

 Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten 
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Maßnahmenblatt 

Projektbezeichnung 

Ersatzneubau des BW 5403 im Zuge 
der B6/B494 in Hildesheim 

Vorhabenträger 

NLStBV GB Hannover 

Maßnahmen-Nr. 

3 V 

 Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Beschreibung der Entwicklung und Pflege 
- 

Hinweise zur Funktionskontrolle 

- 

Hinweise für die Ausführungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung 

- 
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2 LBEG – Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (2014): Bodenschutz beim Bauen. Ein Leitfaden für den 

behördlichen Vollzug in Niedersachsen, www.lbeg-niedersachsen.de 

Maßnahmenblatt 

Projektbezeichnung 

Ersatzneubau des BW 5403 im Zuge der 
B6/B494 in Hildesheim 

Vorhabenträger 

NLStBV GB Hannover 

Maßnahmen-Nr. 

4 V 

Bezeichnung der Maßnahme 

Schutz des Bodens 

Maßnahmentyp 
V =      Vermeidung 
A =      Ausgleichsmaßnahme 
E =      Ersatzmaßnahme 
G =     Gestaltungsmaßnahme 
Zusatzindex 
FFH = Kohärenzsicherungsmaßnahme 
CEF = funktionserhaltende Maßnahme 
FCS = Maßnahme zur Sicherung eines 
           günstigen Erhaltungszustandes 

Zum Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen: 

Unterlagen-Nr.: 09.2    Blatt-Nr.: 1 

Lage der Maßnahme 

Gesamte Baustrecke und angrenzende Flächen 

Begründung der Maßnahme 

Zu erwartende Beeinträchtigung 

Beeinträchtigungen des Bodens und der an das Baufeld angrenzenden Flächen im Zuge der Bau-
durchführung 

notwendige Maßnahmen und Anforderungen zu deren Lage / Standort 

Schutz von Böden bei Auf- und Abtrag, Befahren, Lagerung und Verdichtung, Begrenzung der Bo-
deninanspruchnahme auf den Bereich des Baufeldes. 

 Vermeidung  3 Bo, 4 Bo 

 Ausgleich  

 Ersatz  

Umsetzung der Maßnahme 

Beschreibung der Maßnahme 

Beeinträchtigungen für das Schutzgut Boden im Zuge der Bautätigkeit sind auf das unbedingt not-
wendige Mindestmaß zu beschränken.  

Anfallender Oberboden ist unter der Beachtung der Bodenfeuchte und entsprechender Einsatzgren-
zen von Baumaschinen (siehe z.B. LBEG 20142) schonend abzutragen, möglichst ohne Zwischenla-
gerung abzutransportieren und ggf. ortsnah wiederzuverwenden. Nicht wiederverwendbarer Boden ist 
fachgerecht zu entsorgen.  

Bei Zwischenlagerung sind Ober- und Unterboden sowie ggf. unterschiedliche Bodenarten getrennt 
voneinander zu lagern. Der Oberboden ist in Mieten zu lagern, die eine Höhe von 2 m nicht über-
schreiten. Oberbodenmieten dürfen nicht befahren werden.  

Sämtliche durch die Bautätigkeit vorübergehend in Anspruch genommenen Flächen werden nach 
Abschluss der Baumaßnahme für die Fortsetzung der bisherigen bzw. der im LBP vorgesehenen 
Nutzung ordnungsgemäß rekultiviert. Dies umfasst die Beseitigung von Baustoffresten sowie die Tie-
fenlockerung des Bodens in Bereichen mit baubedingten Verdichtungen. 

Bei sämtlichen Arbeiten sind die Vorgaben nach DIN 19731, 18300 und 18915 zu beachten. 

Zeitliche Zuordnung 

 Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten   

 Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 
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Maßnahmenblatt 

Projektbezeichnung 

Ersatzneubau des BW 5403 im Zuge der 
B6/B494 in Hildesheim 

Vorhabenträger 

NLStBV GB Hannover 

Maßnahmen-Nr. 

4 V 

Beschreibung der Entwicklung und Pflege 

- 

Hinweise zur Funktionskontrolle 

- 

Hinweise für die Ausführungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung 

- 
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Maßnahmenblatt 

Projektbezeichnung 

Ersatzneubau des BW 5403 im Zuge der 
B6/B494 in Hildesheim 

Vorhabenträger 

NLStBV GB Hannover 

Maßnahmen-Nr. 

5 V 

Bezeichnung der Maßnahme 

Eingrünung der Lärmschutzwand 

Maßnahmentyp 
V =      Vermeidung 
A =      Ausgleichsmaßnahme 
E =      Ersatzmaßnahme 
G =     Gestaltungsmaßnahme 
Zusatzindex 
FFH = Kohärenzsicherungsmaßnahme 
CEF = funktionserhaltende Maßnahme 
FCS = Maßnahme zur Sicherung eines 
           günstigen Erhaltungszustandes 

Zum Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen: 

Unterlagen-Nr.: 09.2    Blatt-Nr.: 1 

Lage der Maßnahme 

Südliche Seite der gesamten Länge der Lärmschutzwand, Bau-km 0+684 bis Bau-km 1+032. 

Begründung der Maßnahme 

Zu erwartende Beeinträchtigung 

Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Errichtung einer Lärmschutzwand mit Höhe von 3 m 
bis zu 5 m auf dem Straßendamm. 

notwendige Maßnahmen und Anforderungen zu deren Lage / Standort 

Verminderung von Beeinträchtigungen der Landschaftsbildfunktionen durch Bepflanzung des Ingeni-
eurbauwerkes auf der Südseite. 

 Vermeidung/Verminderung  6 L 

 Ausgleich  

 Ersatz  

Umsetzung der Maßnahme 

Beschreibung der Maßnahme 

Zur Verminderung von Beeinträchtigungen der Landschaftsbildfunktionen, die durch die Anlage der 
Lärmschutzwand entstehen, wird eine landschaftsgerechte Eingrünung des Ingenieurbauwerkes 
durch Bepflanzung der Lärmschutzwand mit z.T. immergrünen Kletterpflanzen auf ihrer Südseite an-
gelegt.  

Ziel der Maßnahme ist ein ganzflächiger Bewuchs der Südseite des Ingenieurbauwerkes durch ver-
schiedene Pflanzenarten.  

Gesamtumfang der Maßnahme: 348 m. 

Zeitliche Zuordnung 

 Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten   

 Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Beschreibung der Entwicklung und Pflege 

- 

Hinweise zur Funktionskontrolle 

Für die Maßnahme erfolgen eine Herstellungskontrolle sowie eine Funktionskontrolle etwa 3 Jahre 
nach der Anpflanzung. 

Hinweise für die Ausführungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung 

- 
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Maßnahmenblatt 

Projektbezeichnung 

Ersatzneubau des BW 5403 im Zuge 
der B6/B494 in Hildesheim 

Vorhabenträger 

NLStBV GB Hannover 

Maßnahmennummer 

6 A 

Bezeichnung der Maßnahme 

Pflanzung von Einzelgehölzen zur Kompensation des Gehölzver-
lustes gem. Baumschutzsatzung 

Maßnahmentyp 
V = Vermeidung 
A = Ausgleichsmaßnahme 
E = Ersatzmaßnahme 
G = Gestaltungsmaßnahme 
Zusatzindex 
FFH = Kohärenzsicherungsmaßnahme 
CEF = funktionserhaltende Maßnahme 
FCS = Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes 

Zum Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen: 

Unterlagen-Nr.: 09.2    Blatt-Nr.: 1 

Lage der Maßnahme 

Verkehrsbegleitflächen, in denen bau- bzw. anlagebedingt Gehölze entfernt werden. 

Die Gehölze sind auf den Entnahmeflächen (jedoch nicht zwingend an gleicher Stelle des Entfalls) 
zu pflanzen. 

Begründung der Maßnahme 

Zu erwartende Beeinträchtigung 

Anlage- bzw. baubedingter Verlust von 15 heimischen Laub- und Obstgehölzen unterschiedlicher 

Stammdurchmesser, die gem. der „Satzung zum Schutz von schützenswerten Landschaftsbestand-

teilen in der Stadt Hildesheim“ (2017) als Geschützte Landschaftsbestandteile zu behandeln sind. 

Eine Auflistung der entfallenden Gehölze und der jeweiligen durch den Fachbereich „Grün“ der Stadt 

Hildesheim festgelegten Kompensationserfordernisse ist Kap. 8.1 der Unterlage 19.1 zu entnehmen. 

Es ergibt sich ein Kompensationsbedarf von insgesamt 17 Einzelbäumen.  

notwendige Maßnahmen und Anforderungen zu deren Lage / Standort 

Kompensation der Gehölzverluste durch Neupflanzungen auf den Verkehrbegleitflächen zur B 6 

(nicht zwingend an gleicher Stelle der Entnahme) sowie zur Wiedereingrünung bzw. Wiedereinbin-

dung der Trasse in das Landschaftsbild. 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

Rekultivierte Baufeldflächen, frei von Vegetation sowie neu modellierte Böschungsbereiche. 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Ökologische und gestalterische Aufwertung, Wiederherstellung des ökologischen und gestalteri-

schen Wertes der Bereiche, in denen Gehölze vorhabenbedingt entfernt werden müssen. 

 Vermeidung 

 Ausgleich: 5 L 

 Ersatz  

Umsetzung der Maßnahme 

Beschreibung der Maßnahme 

Zum Ausgleich der o.g. Beeinträchtigungen werden gem. DIN 18916 (Pflanzen und Pflanzarbeiten) 

sowie der RAS-LP 2 standortgerechte und im Naturraum heimische Baumarten als Hochstämme 

gem. der durch den Fachbereich Grün der Stadt Hildesheim im Rahmen der Befreiung von Verboten 

der „Satzung zum Schutz von schützenswerten Landschaftsbestandteilen in der Stadt Hildesheim“ 

gemachten Angaben (s. U 19.1, Kap. 8.1) gepflanzt. 

Gem. des festgelegten Kompensationsbedarfes für 15 entfallende Gehölze sind 17 Neupflanzungen 

auf den Grundstücken der jeweiligen Entnahme (jedoch nicht zwingend an gleicher Stelle) begleitend 

zur B 6 zu pflanzen, zu pflegen, dauerhaft zu erhalten und ggf. zu ersetzen. Die für die Pflanzungen 

vorgesehenen Standortbereiche sind dem Maßnahmenplan (Unterlage 9.1, Blatt-Nr. 1) zu entneh-
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Maßnahmenblatt 

Projektbezeichnung 

Ersatzneubau des BW 5403 im Zuge 
der B6/B494 in Hildesheim 

Vorhabenträger 

NLStBV GB Hannover 

Maßnahmennummer 

6 A 

men. 

Die genaue Lage der Baumstandorte und evtl. erforderliche Bodenverbesserungsmaßnahmen wer-

den in der Ausführungsplanung festgelegt. 

Die Pflanzstandorte werden von weiteren, flächigen Gehölzpflanzungsmaßnahmen umgeben. 

Gesamtumfang der Maßnahme: 17 Stck. 

Zeitliche Zuordnung 

 Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten   

 Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Beschreibung der Entwicklung und Pflege 

Es ist eine Fertigstellungspflege gemäß DIN 18916 und ZTV-La-StB 05 und eine Entwicklungspflege 
gemäß DIN 18919 vorzusehen. 

Hinweise zur Funktionskontrolle 

- 

Hinweise für die Ausführungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung 

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde.  

Die Maßnahmenbereiche befinden sich im Eigentum der nds. Straßenbauverwaltung. 
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Maßnahmenblatt 

Projektbezeichnung 

Ersatzneubau des BW 5403 im Zuge 
der B6/B494 in Hildesheim 

Vorhabenträger 

NLStBV GB Hannover 

Maßnahmennummer 

7 A 

Bezeichnung der Maßnahme 

Anlage eines Gehölzbestandes aus einheimischen Arten 

Maßnahmentyp 
V = Vermeidung 
A = Ausgleichsmaßnahme 
E = Ersatzmaßnahme 
G = Gestaltungsmaßnahme 
Zusatzindex 
FFH = Kohärenzsicherungsmaßnahme 
CEF = funktionserhaltende Maßnahme 
FCS = Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes 

Zum Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen: 

Unterlagen-Nr.: 09.2   Blatt-Nr.: 1 

Lage der Maßnahme 

Südlich des Brückenbauwerkes. Gemarkung Hildesheim, Flur 9, Flurstücke 48/118 und 48/80, Flur-
stücke 48/112 und 48/114 (jeweils anteilig) 

Begründung der Maßnahme 

Zu erwartende Beeinträchtigungen  

Im Zuge der geplanten Baumaßnahme werden bisher nicht versiegelte Bodenbereiche in Anspruch 
genommen bzw. versiegelt. Dabei gehen in diesen Bereichen bestehende Biotoptypen der Wertstu-
fen I-III verloren. 

Durch die Entfernung dieser teilweise landschaftsbildprägenden Gehölzbereiche wird zudem eine 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes ausgelöst. 

notwendige Maßnahmen und Anforderungen zu deren Lage / Standort 

Rekultivierung der Maßnahmenfläche. 

Anlage eines Gehölzbestandes (Bäume und Sträucher) aus einheimischen Arten, ggf. in Verbindung 
mit Bodenaufwertungsmaßnahmen. 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

Geräumtes Baufeld im Rahmen der Brückensanierung, frei von Vegetation. 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Ziel der Maßnahme ist die Kompensation von Biotopverlusten durch das geplante Vorhaben, die 

Aufwertung des Eingriffsumfelds für Gehölzbrüter und Fledermäuse durch Schaffung von Biotop-

/Habitatstrukturen sowie die Verminderung der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch Ein-

grünung des Eingriffsumfeldes. 

 Vermeidung 

 Ausgleich  1 B, 2 B, 5 L 

 Ersatz:    

Umsetzung der Maßnahme 

Beschreibung der Maßnahme 

Die Maßnahmenfläche wird auf den o.g. Flurstücken in den Bereichen südlich an das neue Brücken-

bauwerk anschließend durch eine flächige, geschlossene Gehölzpflanzung bepflanzt. Die Gehölz-

pflanzungen erfolgen gem. § 40 Abs. 1 BNatSchG mit heimischen, standortgerechten Arten aus regi-

onalen Herkünften (Vorkommensgebiet 4: Westdeutsches Bergland und Oberrheingraben).  

Die Bepflanzung wird spätestens in der ersten Pflanzperiode nach Beendung der Bauarbeiten umge-

setzt.  

Detaillierte Festlegungen zu den konkret zu pflanzenden Arten und ihrer Verteilung innerhalb der 

Pflanzung werden im Rahmen der Landschafspflegerischen Ausführungsplanung (LAP) getroffen.   

Gesamtumfang der Maßnahme: 1.125 m²  
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Maßnahmenblatt 

Projektbezeichnung 

Ersatzneubau des BW 5403 im Zuge 
der B6/B494 in Hildesheim 

Vorhabenträger 

NLStBV GB Hannover 

Maßnahmennummer 

7 A 

Zielbiotop: Sonstiger standortgerechter Gehölz-

bestand (HPS) 

Ausgangsbiotop: Baufeld 

Zeitliche Zuordnung 

 Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten   

 Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Beschreibung der Entwicklung und Pflege 

Es erfolgt eine Fertigstellungs- und Entwicklungspflege nach DIN 18916 und DIN 18917. Die Pflan-
zung ist mittelfristig einer natürlichen Sukzession zu überlassen. 

Hinweise zur Funktionskontrolle 

Empfohlen ist eine Funktionskontrolle etwa 3-5 Jahre nach der Pflanzung. 

Hinweise für die Ausführungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung 

Die Flurstücke der Maßnahmenfläche befinden sich im Eigentum der Stadt Hildesheim. 
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Maßnahmenblatt 

Projektbezeichnung 

Ersatzneubau des BW 5403 im Zuge 
der B6/B494 in Hildesheim 

Vorhabenträger 

NLStBV GB Hannover 

Maßnahmennummer 

8 A 

Bezeichnung der Maßnahme 

Entsiegelung vollversiegelter Flächen und anschließende Ansaat 
einer Regio-Saatgut-Mischung 

Maßnahmentyp 
V = Vermeidung 
A = Ausgleichsmaßnahme 
E = Ersatzmaßnahme 
G = Gestaltungsmaßnahme 
Zusatzindex 
FFH = Kohärenzsicherungsmaßnahme 
CEF = funktionserhaltende Maßnahme 
FCS = Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes 

Zum Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen: 

Unterlagen-Nr.: 09.2    Blatt-Nr.: 1 

Lage der Maßnahme 

Östlich des Kennedydammes beidseitig der B 6 sowie im Bereich des Knotenpunktes bei Bau-km 
0+800 Anschlussstelle Bavenstedter Straße. 

Begründung der Maßnahme 

Zu erwartende Beeinträchtigungen  

Durch die geplante Baumaßnahme kommt es anlagebedingt zu einer Neuversiegelung bzw. Inan-
spruchnahme von Böden. In diesen Bereichen gehen natürliche Bodenfunktionen vollständig verlo-
ren.  

notwendige Maßnahmen und Anforderungen zu deren Lage / Standort 

Vollständige Entfernung des Straßenaufbaus in den zukünftigen Straßenseitenbereichen sowie im 
Bereich des Knotenpunktes. Herstellung eines natürlichen Bodengefüges und  Ansaat einer Regio-
Saatgut-Mischung. 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

In den zu entsiegelnden Bereichen  liegen asphaltierte Straßenbereiche mit entsprechendem Unter-
bau vor. 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Durch Entsiegelung und den Aufbau eines natürlichen Bodengefüges wird die Ausbildung natürlicher 
Bodenfunktionen inklusive der Etablierung einer Vegetationsschicht im Bereich der Maßnahmenflä-
chen ermöglicht. 

 Vermeidung 

 Ausgleich      3 Bo, 4 Bo 

 Ersatz:   

Umsetzung der Maßnahme 

Beschreibung der Maßnahme 

Zur Kompensation der Beeinträchtigung natürlicher Bodenfunktionen durch Versiegelung bzw. Inan-

spruchnahme wird in den Maßnahmenbereichen eine Entsiegelung bisher vollständig versiegelter 

Bereiche durchgeführt. Dafür werden die bestehende Asphaltschicht sowie der komplette Unterbau 

der Straße zurückgebaut. Anschließend erfolgt durch Einbringen von Unterboden und einer Oberbo-

denschicht eine Angleichung an die in der Umgebung vorhandenen Bodenhorizonte bzw. das ur-

sprüngliche Höhenniveau. Ein natürliches Bodengefüge wird wiederhergestellt. Zur Wiederherstel-

lung bzw. zur dauerhaften Erhaltung der natürlichen Bodenfunktionen sind die Flächen durch Ansaat 

einer Regio-Saatgut-Mischung (Ursprungsgebiet 6: „Oberes Weser- und Leinebergland mit Harz“ 

gem. § 40 Abs. 1 BNatSchG) zu begrünen und extensiv zu pflegen.  

Der entsiegelte Bereich ist zukünftig von einer Befahrung freizuhalten. 

Entsiegelung und Rückbau erfolgen im Rahmen der technischen Baumaßnahme. 

Gesamtumfang der Maßnahme: 1.350 m² 
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Maßnahmenblatt 

Projektbezeichnung 

Ersatzneubau des BW 5403 im Zuge 
der B6/B494 in Hildesheim 

Vorhabenträger 

NLStBV GB Hannover 

Maßnahmennummer 

8 A 

Zielbiotop: Halbruderale Gras- und Staudenflur 

mittlerer Standorte (UHM) 

Ausgangsbiotop: Straße (OVS) 

Zeitliche Zuordnung 

 Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten   

 Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Beschreibung der Entwicklung und Pflege 

Es erfolgt eine Fertigstellungs- und Entwicklungspflege nach DIN 18917.  

Hinweise zur Funktionskontrolle 

- 

Hinweise für die Ausführungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung 

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde. 

Die Maßnahmenbereiche befinden sich im Eigentum der nds. Straßenbauverwaltung. 
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Maßnahmenblatt 

Projektbezeichnung 

Ersatzneubau des BW 5403 im Zuge 
der B6/B494 in Hildesheim 

Vorhabenträger 

NLStBV GB Hannover 

Maßnahmennummer 

9 A 

Bezeichnung der Maßnahme 

Wiederherstellung der Böschungsbegrünung durch Baum- und 
Strauchpflanzungen 

Maßnahmentyp 
V = Vermeidung 
A = Ausgleichsmaßnahme 
E = Ersatzmaßnahme 
G = Gestaltungsmaßnahme 
Zusatzindex 
FFH = Kohärenzsicherungsmaßnahme 
CEF = funktionserhaltende Maßnahme 
FCS = Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes 

Zum Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen: 

Unterlagen-Nr.: 09.2   Blatt-Nr.: 1 

Lage der Maßnahme 

Alle Böschungsflächen im Eingriffsbereich, auf denen bau- bzw. anlagebedingt Gehölze entfernt 
werden müssen. 

Begründung der Maßnahme 

Zu erwartende Beeinträchtigungen  

Bau- und anlagebedingt kommt es im Zuge des Bauvorhabens zur Beeinträchtigung bzw. zum Ver-
lust von Biotopstrukturen sowie von Landschaftsbildfunktionen durch die flächenhafte Entfernung von 
Gehölzen in den oberen Böschungsbereichen des Straßendammes der B 6 sowie der Anschluss-
bauwerke. Es werden Böschungsflächen durch Auftrag von Boden neu modelliert. 

notwendige Maßnahmen und Anforderungen zu deren Lage / Standort 

Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt im direkten räumlichen Zusammenhang des Eingriffsbe-
reichs.  

Kompensation durch Baum- und Strauchpflanzung an gleicher Stelle wie der Eingriff. Mittelfristige 
Wiederherstellung des Ausgangszustandes bzgl. der Biotop-, Habitatausstattung und der Land-
schaftsbildfunktion. 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

Neu modellierte Böschungsbereiche (Bodenauftrag). 

Bei der Gehölzentfernung in den Böschungsbereichen werden die Wurzelstubben der bestehenden 
Gehölze im Boden belassen. Die neuen Baum- und Strauchpflanzungen sind zwischen den beste-
henden Wurzelstubben anzulegen, sofern hier kein Stockausschlag erfolgt. 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Ziel der Maßnahme ist die Wiederherstellung der Biotopstrukturen und der Habitatausstattung für 

gehölzbrütende Vogelarten und Fledermäuse sowie die Kompensation von Beeinträchtigungen des 

Landschaftsbildes.  

 Vermeidung 

 Ausgleich  1 B, 2 B, 5 L 

 Ersatz:    

Umsetzung der Maßnahme 

Beschreibung der Maßnahme 

Die Maßnahmenflächen werden durch eine flächige, geschlossene Gehölzpflanzung mit Bäumen 

und Sträuchern bepflanzt. Die Gehölzpflanzungen erfolgen gem. § 40 Abs. 1 BNatSchG mit heimi-

schen, standortgerechten Arten aus regionalen Herkünften (Vorkommensgebiet 4: Westdeutsches 

Bergland und Oberrheingraben).  

Die Bepflanzung wird spätestens in der ersten Pflanzperiode nach Beendung der Bauarbeiten umge-

setzt.  

Detaillierte Festlegungen zu den konkret zu pflanzenden Arten und ihrer Verteilung innerhalb der 

Pflanzung werden im Rahmen der Landschafspflegerischen Ausführungsplanung (LAP) getroffen.   

Gesamtumfang der Maßnahme: 2.400 m²  
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Maßnahmenblatt 

Projektbezeichnung 

Ersatzneubau des BW 5403 im Zuge 
der B6/B494 in Hildesheim 

Vorhabenträger 

NLStBV GB Hannover 

Maßnahmennummer 

9 A 

Zielbiotop: HPS Ausgangsbiotop: Baufeld (Offenboden), 

neu modellierte Böschung 

Zeitliche Zuordnung 

 Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten   

 Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Beschreibung der Entwicklung und Pflege 

Es erfolgt eine Fertigstellungs- und Entwicklungspflege nach DIN 18916 und DIN 18917.  

Hinweise zur Funktionskontrolle 

Empfohlen ist eine Funktionskontrolle etwa 3-5 Jahre nach der Pflanzung. 

Hinweise für die Ausführungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung 

Die Maßnahmenfläche befindet sich im Eigentum der nds. Straßenbauverwaltung. 
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Maßnahmenblatt 

Projektbezeichnung 

Ersatzneubau des BW 5403 im Zuge 
der B6/B494 in Hildesheim 

Vorhabenträger 

NLStBV GB Hannover 

Maßnahmennummer 

10 A 

Bezeichnung der Maßnahme 

Anlage einer Ruderalflur 

Maßnahmentyp 
V = Vermeidung 
A = Ausgleichsmaßnahme 
E = Ersatzmaßnahme 
G = Gestaltungsmaßnahme 
Zusatzindex 
FFH = Kohärenzsicherungsmaßnahme 
CEF = funktionserhaltende Maßnahme 
FCS = Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes 

Zum Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen: 

Unterlagen-Nr.: 09.2   Blatt-Nr.: 1 

Lage der Maßnahme 

Gemarkung Hildesheim, Flur 9, Flurstücke 48/118 und 48/80 (jeweils anteilig, südlich an Maßnah-
menfläche 7 A angrenzend) 

Begründung der Maßnahme 

Zu erwartende Beeinträchtigungen  

Im Zuge der geplanten Baumaßnahme werden bisher nicht versiegelte Bodenbereiche in Anspruch 
genommen bzw. versiegelt. Dabei gehen in diesen Bereichen bestehende Biotoptypen der Wertstu-
fen I-III verloren.  

notwendige Maßnahmen und Anforderungen zu deren Lage / Standort 

Kompensation der Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes durch Anlage einer Ruderalflur (Ansaat 
einer teilschattenverträglichen Regio-Saatgutmischung des Ursprungsgebietes 6: „Oberes Weser- 
und Leinebergland mit Harz“ gem. § 40 Abs. 1 BNatSchG).  

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

Geräumtes Baufeld im Rahmen der Brückensanierung, frei von Vegetation. Unterirdische Leitungen 
im Maßnahmenbereich vorhanden, Gelände der ehem. Feldbahn. 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Ziel der Maßnahme ist die Kompensation von Bodeninanspruchnahmen sowie Biotopverlusten durch 
das geplante Vorhaben sowie die Aufwertung des Eingriffsumfeldes für Offenlandflächen bewohnen-
de Tierarten (z.B. Schmetterlinge)  

 Vermeidung 

 Ausgleich  1 B, 2 B, 5 L 

 Ersatz:    

Umsetzung der Maßnahme 

Beschreibung der Maßnahme 

Die südlich an die Maßnahme 7 A anschließende Maßnahmenfläche wird durch Ansaat einer teils-

chattenverträglichen Regio-Saatgutmischung des Ursprungsgebietes 6 „Oberes Weser- und Leine-

bergland mit Harz“ zu einer Ruderalflur entwickelt.  

Die Ansaat wird spätestens in der ersten Pflanzperiode nach Beendung der Bauarbeiten umgesetzt.  

Detaillierte Festlegungen zur konkreten Auswahl der Saatgutmischung werden im Rahmen der 

Landschaftspflegerischen Ausführungsplanung (LAP) getroffen.  

Gesamtumfang der Maßnahme: 700 m²  

Zielbiotop: Halbruderale Gras- und Staudenflur 

mittlerer Standorte/Ruderalflur frischer bis feuch-

ter Standorte (UHM/URF) 

Ausgangsbiotop: Rekultiviertes Baufeld 

(Offenbodenbereich) 

 

 

Zeitliche Zuordnung 

 Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten   



Maßnahmenblätter           LBP Ersatzneubau Brückenbauwerk 5403 B6/B494 Hildesheim   

 

Maßnahmenblatt 

Projektbezeichnung 

Ersatzneubau des BW 5403 im Zuge 
der B6/B494 in Hildesheim 

Vorhabenträger 

NLStBV GB Hannover 

Maßnahmennummer 

10 A 

 Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Beschreibung der Entwicklung und Pflege 

Es erfolgt eine Fertigstellungs- und Entwicklungspflege nach DIN 18916 und DIN 18917.  

Hinweise zur Funktionskontrolle 

Empfohlen ist eine Funktionskontrolle etwa 3-5 Jahre nach der Pflanzung. 

Hinweise für die Ausführungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung 

Die Maßnahmenfläche befindet sich im Eigentum der Stadt Hildesheim. 

 


